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AUS DEM INHALT

Steuerliches aus dem 
Regierungsprogramm

–

Verschärfungen im
Finanzstrafbereich

–

Parlament beschloss
steuerliche Änderungen

–

Lohnsteuerfreie Teil-
nahme an Betriebs-
veranstaltungen

–

Ärztezentrum: Miete
oder umfassendes
Dienstleistungspaket?

AUFSCHWUNG ?!
Wir befinden uns in Österreich im nunmehr dritten Rezessionsjahr. Ob am Bau, in der güter-
produzierenden Industrie, im Handel, aber mittlerweile auch in der bisher recht glimpflich 
davongekommenen Tourismusbranche zeigen sich die Auswirkungen dieser leidigen Entwick-
lung. Steigende Kosten, welche nicht mehr durch Umsatzsteigerungen oder Preiserhöhungen 
an die Kunden weitergegeben werden können, führen unweigerlich zu wirtschaftlichen Tur-
bulenzen in den Unternehmen.

Dazu kommen weitere Unsicherheitsfaktoren wie die unberechenbare Zollpolitik jenseits des 
Atlantiks oder Zusatzbelastungen durch Budgetkonsolidierungsmaßnahmen der Republik 
Österreich zur Sanierung eines offenbar nun endgültig aus den Fugen geratenen Staatshaus-
haltes.

Viele dieser Faktoren, die für eine fast schon allgegenwärtige Katerstimmung in der öster-
reichischen Wirtschaft sorgen, wirken extern auf die Unternehmen ein und sind somit nicht 
hausgemacht. Dennoch bleibt den Unternehmen nichts anderes übrig, als sich mit der aktu-
ellen Situation auseinanderzusetzen und im Sinne des Unternehmergeistes konstruktive bis 
hin zu disruptive Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und so den ersten Schritt aus der Krise 
zu setzen.

Es bleibt zu hoffen, dass die gegenwärtige Situation nicht nur die Unternehmen, sondern auch 
die restliche Gesellschaft zum Hinterfragen von bestehenden Verhaltensmustern bewegt.  
So stimmt einen der aktuelle politische Vorschlag zur Abschaffung der Zuverdienstgrenze 
beim Bezug von Arbeitslosengeld (derzeit EUR 551,10 pro Monat) oder Vorschläge zur steu-
erlich begünstigen Weiterarbeit nach Pensionsantritt durchaus optimistisch, dass auch die 
Republik Österreich die Notwendigkeit der Reformierung erkannt hat. Vielleicht kehrt auch der 
Leistungsgedanke wieder etwas mehr in die Gesellschaft zurück.

–  M A I  –
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STEUERLICHES AUS DEM
REGIERUNGSPROGRAMM

Mit dem Regierungsprogramm 2025 – 2029 stellte die neue Re-
gierung die Eckpunkte der Maßnahmen zur Budgetsanierung, 
aber auch der wachstums- und beschäftigungsfördernden Maß-
nahmen vor. Nachfolgend werden einige der geplanten Maß-
nahmen zusammengefasst.

• Neukodifizierung des Einkommensteuergesetzes mit dem Ziel, 
ein neues Einkommensteuergesetz zu erlassen. Angestrebt 
wird ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Vereinfachung, 
Entbürokratisierung und Digitalisierung der Lohnverrechnung 
und der Arbeitnehmerveranlagung.

• Um Betriebsübergaben wesentlich zu erleichtern, wird der steu-
erliche Veräußerungsfreibetrag ab 1.1.2027 von EUR 7.300,00 
auf EUR 45.000,00 angehoben. Zusätzlich entfällt für die Nut-
zung des ertragsteuerlichen „Hälftesteuersatzes“ im Zusam-
menhang mit Betriebsaufgaben bzw. -veräußerungen nach 
dem 60. Lebensjahr das Berufsverbot.

• Erhöhung der Bemessungsgrundlage für den Grundfreibe-
trag (Gewinnfreibetrag) auf EUR 50.000,00 ab 2027 (unter 
Budgetvorbehalt) statt bisher EUR 33.000,00.

• Erhöhung der Basispauschalierung inklusive Vorsteuerpau-
schale ab 2025 zuerst auf EUR 320.000,00 sowie 13,5 % und 
ab 2026 EUR 420.000,00 auf 15 %.

• Einführung eines attraktiven „Arbeiten im Alter“-Modells, in
dem das Zuverdiensteinkommen der Arbeiternehmer mit 25 %  
endbesteuert wird, sowie einer Befreiung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen für die Dienstnehmer. Die Dienstgeber ent-
richten den halben Beitrag zur Pensions- und Krankenversi-
cherung, die restlichen Lohnnebenkosten bleiben gleich.

• Einführung einer verbesserten steuerfreien Mitarbeiter-Prä-
mie für 2025 und 2026.

• Anhebung der (steuerlichen) Luxustangente bei KFZ ab 2027 
auf EUR 55.000,00 und in weiterer Folge Erhöhung in Richtung 
EUR 65.000,00 (vorbehaltlich der budgetären Möglichkeiten).

• Lückenschluss bei der Grunderwerbsteuer mit 1.7.2025, um 
große Immobilientransaktionen (Share Deals) steuerlich ef-
fektiver zu erfassen (z. B. durch Zusammenrechnung verbun-
dener Erwerber).

• Privatstiftungen: Anhebung der Stiftungseingangssteuer 
und des Stiftungseingangssteueräquivalents auf 3,5 % und 
der Zwischensteuer für Stiftungen auf 27,5 %.

• Widmungsgewinne aus Widmungen sollen noch im Jahr 
2025 im Rahmen der Immo-ESt steuerlich effektiver erfasst 
werden (Widmungsabgabe). Die Regelung soll für alle juristi-
schen und natürlichen Personen gelten.

• Maßnahmenpaket im Bereich Betrugsbekämpfung: Abschaf-
fung des Vorsteuerabzugs für Luxusimmobilien, Ausweitung 
des Reverse-Charge-Systems im Rahmen der Umsatzsteuer 
auf Grundstücke, effektivere Ausgestaltung der Wegzugsbe-
steuerung, effektive Nutzung neuer Datenquellen wie auto-
matischer Informationsaustausch über Kryptokonten.

• Vereinfachung der Quellensteuerrückerstattung durch rasche 
Umsetzung der FASTER-Richtlinie (z. B. gemeinsame digitale 
EU-Bescheinigung für die steuerliche Ansässigkeit); koor-
dinierte und rechtssichere Rahmenbedingungen für grenz-
überschreitendes Homeoffice/Remote-Working.

VERSCHÄRFUNGEN IM
FINANZSTRAFBEREICH

Mit dem Betrugsbekämpfungsgesetz 2024 wurde eine neue Finanz- 
ordnungswidrigkeit eingeführt, die auch die Erstellung und Ver-
wendung von Schein- und Deckungsrechnungen unter Strafe stellt.

Dies trifft jedoch nicht nur betrügerische Unternehmen, son-
dern zwingt auch redliche Unternehmen, erhaltene Rech-
nungen auf ihre inhaltliche und steuerliche Richtigkeit hin zu 
prüfen, um kein finanzstrafrechtliches Risiko einzugehen.

Laut der neuen Bestimmung des Finanzstrafgesetzes macht 
sich einer Finanzordnungswidrigkeit schuldig, wer mit dem 
Vorsatz, einen Geschäftsvorgang vorzutäuschen oder dessen 
wahren Gehalt zu verschleiern, für abgaben- oder monopol-
rechtlich zu führende Bücher oder Aufzeichnungen Belege ver-
fälscht, falsche oder unrichtige Belege herstellt oder verfälsch-
te, falsche oder unrichtige Belege verwendet. Bei Verstößen 
drohen Geldstrafen von bis zu EUR 100.000,00.

Belegfälschung
Einen echten Beleg verfälscht, wer dessen Inhalt unbefugt ab-
ändert und zugleich den Anschein erweckt, als stamme sein 
jetziger Inhalt vom Aussteller. Ein Beleg ist falsch, wenn schein-
barer und wirklicher Aussteller nicht identisch sind. Ein Beleg 
ist unrichtig, wenn eine inhaltlich unrichtige Tatsache als rich-
tig dargestellt wird („Lugurkunde“).

Unter Verwendung wird auch das Aushändigen oder Überlassen 
solcher Belege an Dritte verstanden. Unter Belege sind alle Doku-
mente zu verstehen, die als Grundlage für die gesetzliche Buchhal-
tung dienen. Dazu zählen insbesondere Rechnungen, Kassenbe-
lege, Frachtbriefe/Transportnachweise oder Lohnabrechnungen.

Vorsorgemaßnahmen
Die Regelung betrifft nicht nur böswillige (Schein)Unternehmen, 
die selbst aktiv solche Malversationen durchführen und etwa be-
wusst Scheinrechnungen für nicht erbrachte Leistungen ausstel-
len oder „Kick-Back-Zahlungen“ verlangen/erhalten, damit an-
dere Unternehmen einen unzulässigen Vorsteuerabzug geltend 
machen können. Da die Finanzordnungswidrigkeit auch schon 
die (vorsätzliche) Verwendung von unrichtigen Belegen bestraft, 
sollten alle Unternehmer verstärkt die Richtigkeit von Unterla-
gen, wie Rechnungen, sowie relevante Datenbanken (Liste der 
Scheinunternehmer des Finanzministeriums) prüfen, um nicht 
ungewollt in eine problematische Situation zu geraten.

Umsatzsteuerliche Aspekte
Insbesondere aus Sicht der Umsatzsteuer ist nicht nur vom 
Rechnungsaussteller, sondern auch vom Empfänger der Rech-
nung darauf zu achten, dass eine korrekte Rechnung vorliegt. 
Wird etwa eine Rechnung zu Unrecht mit Umsatzsteuer aus-
gestellt, obwohl eigentlich eine Umsatzsteuerbefreiung oder 
das Reverse Charge System anzuwenden wäre, so darf der 
Rechnungsempfänger den Vorsteuerabzug aus dieser falschen 
Rechnung nicht geltend machen. Tut er dies dennoch, verwen-
det er insofern einen unrichtigen Beleg und könnte sich unter 
bestimmten Umständen der oben beschriebenen Finanzord-
nungswidrigkeit schuldig machen.
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> Fazit:
Durch die neue Finanzordnungswidrigkeit wird die Strafbar-
keit in das bisher straflose Vorbereitungsstadium vorverlegt, 
da nun unter Umständen bereits die Verbuchung einer fal-
schen Rechnung in der Buchhaltung geahndet werden kann. 
Somit besteht für alle Unternehmen die Notwendigkeit, re-
gelmäßige Prüfmechanismen zu etablieren, um die Korrekt-
heit von Rechnungen und Belegen, die in das Rechenwerk 
Eingang finden, zu gewährleisten und somit finanzstraf-
rechtliche Risiken zu minimieren.

PARLAMENT BESCHLOSS
STEUERLICHE ÄNDERUNGEN

National- und Bundesrat haben das Bundessanierungsmaß-
nahmengesetz 2025 beschlossen, um das Steueraufkommen 
kurzfristig zu erhöhen. Die nachstehend beispielhaft angeführten 
Änderungen traten größtenteils mit Anfang April 2025 in Kraft.

USt auf Photovoltaikmodule
Der USt-Nullsteuersatz für Lieferungen, innergemeinschaft-
liche Erwerbe und Einfuhren sowie Installationen von Photo-
voltaikanlagen kommt nicht mehr zur Anwendung. Für Ver-
träge, die vor dem 7.3.2025 abgeschlossen wurden, gilt der 
Nullsteuersatz noch bis zum 1.1.2026.

Motorbezogene Versicherungssteuer von E-Autos
Seit 1.4.2025 sind Elektrofahrzeuge nicht mehr von der motor-
bezogenen Versicherungssteuer befreit. Ausgenommen sind 
elektrisch angetriebene Kleinkrafträder (Mopeds) mit einer 
Leistung von bis zu vier Kilowatt, für nicht befreite elektrisch 
angetriebene Motorräder erfolgt die Berechnung der Versiche-
rungssteuer anhand der Motorleistung in Kilowatt.

Die Berechnung der motorbezogenen Versicherungssteuer für 
Elektro-PKW erfolgt künftig anhand der Motorleistung und des 
Fahrzeug-Eigengewichts. Zudem wird der Steuersatz für Plug-in-
Hybrid-PKW (also mit extern aufladbarem Hybridantrieb) ange-
passt, wodurch es zu einer Erhöhung der Steuerbelastung kommt.

ESt-Spitzensteuersatz
Der Spitzensteuersatz von 55 % für Einkommensteile über EUR 
1 Mio. wird um weitere vier Jahre bis inklusive 2029 verlängert.

Energiekrisenbeitrag für Strom und fossile Energieträger
Der Energiekrisenbeitrag für Strom wird bis zum 1.4.2030 ver-
längert. Die Erhebungszeiträume erstrecken sich jeweils vom 
31.3. bis zum 1.4. des Folgejahres. Außerdem wird der Beitrags-
satz von 90 % auf 95 % erhöht, wobei die Erlösobergrenze von  
EUR 120,00 je Megawattstunde auf EUR 90,00 gesenkt wird. 

Für nach dem 1.4.2025 in Betrieb genommene Anlagen gilt 
eine Erlösobergrenze von EUR 100,00 je Megawattstunde. Der 
Energiekrisenbeitrag für fossile Energieträger wird bis zum Ka-
lenderjahr 2029 verlängert.

Wettgebühr
Die Wettgebühr wird von 2 % auf 5 % des Wetteinsatzes erhöht. 
Diese Anpassung trat am 1.4.2025 in Kraft und dient der An-
gleichung der Abgabenbelastung im Glücksspielsektor.

LOHNSTEUERFREIE TEILNAHME 
AN BETRIEBSVERANSTALTUNGEN

Das Bundesfinanzgericht (BFG) hat entschieden, dass auch geld-
werte Vorteile aus Betriebsveranstaltungen, die über den steu-
erfreien Betrag von EUR 365,00 pro Mitarbeiter hinausgehen, 
nicht zur Lohnsteuerpflicht führen, wenn sie im überwiegenden 
eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden.

Eine Immobilienverwaltungsgesellschaft hat von 2012 bis 
2015 jährlich einen Betriebsausflug und eine Weihnachtsfeier 
organisiert. Die Kosten für diese Veranstaltungen überschrit-
ten in den betreffenden Jahren den Freibetrag von EUR 365,00 
pro Mitarbeiter. Die Gesellschaft unterzog den überschreiten-
den Betrag jedoch nicht dem Lohnabgabenabzug. Das Finanz-
amt sah in den Kosten hingegen einen geldwerten Vorteil und 
setzte Lohnsteuer sowie Sozialversicherungsbeiträge fest.

Entscheidung des BFG
Nach österreichischem Steuerrecht sind pro Mitarbeiter geld-
werte Vorteile aus Betriebsveranstaltungen bis zu einem 
Betrag von EUR 365,00 jährlich und dabei empfangene Sach-
zuwendungen bis zu einer Höhe von EUR 186,00 jährlich steu-
erfrei. Überschreiten die Kosten diesen Betrag, liegen beim 
Mitarbeiter steuerpflichtige Einnahmen vor. Allerdings gibt es 
eine Ausnahme, wenn die Vorteile aus der Veranstaltung im 
überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
gewährt werden.

Betriebsveranstaltungen wie Betriebsausflüge oder Weih-
nachtsfeiern können im überwiegenden Eigeninteresse des 
Arbeitgebers liegen, wenn sie dem Betriebsklima und der För-
derung des Zusammenhalts der Mitarbeiter dienen. In solchen 
Fällen liegt der Vorteil nicht in einer zusätzlichen Entlohnung 
der Mitarbeiter, sondern in der Förderung des Betriebes als 
Ganzes. Demnach besteht jedoch kein überwiegend betrieb-
liches Eigeninteresse, wenn eine Betriebsveranstaltung ledig-
lich ein Anlass ist, die Arbeitnehmer zusätzlich zu entlohnen.

Dementsprechend entschied das BFG, dass ein jährlicher 
Betriebsausflug und eine Weihnachtsfeier jedenfalls der 
Kontaktförderung zwischen den Arbeitnehmern und der Ver-
besserung des Betriebsklimas dienen. Zwar können Betriebs-
veranstaltungen auch als Danke an die Mitarbeiter gesehen 
werden, dennoch überwiegt das Interesse des Arbeitgebers 
gegenüber dem Interesse des Arbeitnehmers. Außerdem 
könnten aus Sorge vor der Besteuerung weniger Mitarbeiter 
an der Betriebsveranstaltung teilnehmen, sodass die geld-
werten Vorteile bei den übrigen Arbeitnehmern umso höher 
ausfallen würden.

> Fazit:

Betriebsveranstaltungen können laut BFG im überwiegenden 
Interesse des Arbeitgebers liegen, wenn sie das Betriebskli-
ma und die Unternehmenskultur fördern. Das Finanzamt hat 
gegen das Erkenntnis des BFG allerdings Amtsrevision beim 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) erhoben, da es davon aus-
geht, dass nur dann kein geldwerter Vorteil beim Mitarbeiter 
vorliege, wenn die Vorteilsgewährung im ausschließlichen 
Interesse des Arbeitgebers liegt. Es bleibt somit abzuwarten, 
wie der VwGH die Rechtsfrage entscheiden wird.

Im Wandel der Zeit gut beraten.



ÄRZTEZENTRUM: MIETE ODER UMFASSENDES DIENSTLEISTUNGSPAKET?

Wer als Arzt in einem Ärztezentrum praktizieren will, hat unter 
Umständen die Wahl, die Räumlichkeiten auf Basis eines Miet-
vertrages zu nützen oder ein gesamtes Dienstleistungspaket in 
Anspruch zu nehmen. Die Unterscheidung hat umsatzsteuer-
liche Konsequenzen.

Je nachdem, wie das Vertragsverhältnis ausgestaltet ist, muss 
das Ärztezentrum dem Arzt Umsatzsteuer in Rechnung stellen –  
oder eben nicht. Die Benützung eines Ärztezentrums kann ei-
nerseits im Rahmen einer reinen Vermietung von Räumlich-
keiten erfolgen, die umsatzsteuerbefreit ist. Eine Option zur 
Umsatzsteuerpflicht wäre für den Vermieter (das Ärztezen-
trum) nur dann möglich, wenn sein Mieter ein Unternehmer 
ist, der den Mietgegenstand zu mehr als 95 % für umsatzsteu-
erpflichtige Umsätze verwendet. Dies ist beim Arzt in der Regel 
aber nicht der Fall, da der Arzt grundsätzlich umsatzsteuerbe-
freite Umsätze tätigt.

Daher kann der Vermieter (das Ärztezentrum) bei der Vermie-
tung von Ordinationsräumlichkeiten zumeist nicht zur Um-
satzsteuer optieren und damit auch keine Vorsteuer aus der 
Errichtung oder dem Kauf des Gebäudes abziehen. Für den Arzt 
bedeutet dies, dass seine Miete keine Umsatzsteuer enthält. 
Ob der Vermieter (das Ärztezentrum) einen allfälligen „Vorsteu-
erschaden“ (aufgrund des nicht möglichen Vorsteuerabzugs) 
an den Arzt verrechnen kann, kommt auf die vertragliche Ge-
staltung an.

Summe von Dienstleistungen
Andererseits kann das Ärztezentrum neben den Räumlichkeiten 
eine Summe von Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel 
Reinigung, Telefondienst mit Terminmanagement, Empfang an 
der Rezeption, Buchhaltung, Einkauf, Lagerverwaltung, Post-

administration, Marketing, etc. Der Arzt muss sich um keine or-
ganisatorischen Belange kümmern, sondern kann sich rein auf 
die medizinische Behandlung seiner Patienten konzentrieren. 
Dem einzelnen Arzt wird dabei kein spezieller einzelner Raum 
zur Verfügung gestellt, über den er ausschließlich wie ein Mie-
ter verfügen kann. Vielmehr bestehen die Leistungen des Ärzte-
zentrums in einem Paket von Dienstleistungen.

Die damit zwangsläufig einhergehende Benützung der vor-
handenen Räumlichkeiten des Ärztezentrums durch den Arzt 
stellt im Verhältnis zu den insgesamt erbrachten Dienstleis-
tungen eine untergeordnete Nebenleistung dar. Dadurch tritt 
die Grundstücksvermietung im engeren Sinn steuerlich in den 
Hintergrund, weshalb auch die für die Grundstücksvermietung 
geltende Umsatzsteuerbefreiung keine Anwendung findet.

Im Ergebnis erbringt das Ärztezentrum dabei an den einzelnen 
Arzt keine umsatzsteuerbefreite Grundstücksleistung, sondern 
eine in Summe umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistung und 
ist gleichzeitig zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt. Für den 
einzelnen Arzt erhöhen sich damit die Kosten für die Benüt-
zung des Ärztezentrums um die verrechnete Umsatzsteuer, die 
er selbst nicht als Vorsteuer abziehen kann.

> Hinweis:

Bei der Benützung von Ärztezentren kommt es darauf an, ob 
es sich um eine reine Miete von definierten Räumlichkeiten 
handelt, die nur der jeweilige Arzt benutzen kann, oder ob 
ein umfassendes Dienstleistungspaket angeboten wird. Dies 
kann große Unterschiede in der umsatzsteuerlichen Beurtei-
lung bedeuten. Eine klare vertragliche Regelung und frühzei-
tige steuerliche Beratung sind daher essenziell, um unerwar-
tete Steuerbelastungen zu vermeiden.

Die Steuerberater GKS Steuerberatung GmbH & Co KG
St. Veiter Straße 34/3 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Austria 
Tel. +43 (0)463 511266 | Fax DW 8 | office@die-steuerberater.at

> www.die-steuerberater.at

Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /Steuerberater.Klagenfurt

www.eca.at  –  Über 20 Standorte vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.
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